
Anlässlich des Satzungsprojekts 2021 wurden durch den Vorstand Änderungen zur 
Jugendordnung vorgeschlagen. 
Diese Änderungen sind wie folgt: 

 Die Jugendordnung soll umbenannt werden und zwar in „Jungendsatzung“. 
 Desweiteren wurde das Alter der Teilnehmer der Jugendversammlung von 18 auf 16 

Jahre herabgesetzt. 
 Außerdem wird vorgeschlagen, dass der Kinderschutzbeauftragte des Vereins als 

beratendes Mitglied am Jugendausschuss teilnimmt. 
 Der Jugendausschuss soll nun nicht mehr die gesamte Vereinsjungendarbeit 

koordinieren, sondern nur noch die außersportliche Vereinsjugendarbeit. 
 


